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 Veröffentlicht am 27.11.2007

Index

10/10 Datenschutz

Norm

DSG 2000 §51;

Rechtssatz

Der Betro1enen kommt ein subjektiv-ö1entliches Recht auf eine Tätigkeit nach § 51 DSG 2000 durch die

Datenschutzkommission nicht zu; es bleibt ihr unbenommen, selbst Strafanzeige zu erstatten.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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